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RS OGH 1994/7/14 1Ob558/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1994

Norm

ABGB §895

Rechtssatz

Besteht kein besonderes Verhältnis zwischen den Gesamtgläubigern, dann entfällt - anders als bei Zahlung durch

einen Gesamtschuldner (§ 896 ABGB) - die Ausgleichspflicht jenes Mitgläubigers, der die Zahlung erhalten hat.
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